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ſchen Fiſchwaſſer in den — ſeiner Aufſicht uͤbergebenen
— Domainenwaldungen ob . — Sollten ſich wuͤthende

Fuͤchſe oder Hunde oder andere ſchaͤdliche Thiere zei

gen , ſo hat er davon ſogleich dem Bezirksfoͤrſter

die Anzeige zu machen .

Er hat ſich alles Jagens bei ſchwerer Strafe

zu enthalten ; auch darf er ohne Erlaubniß des

Bezirksfoͤrſters keinen Jagden , die außer ſeinem

Dienſtbezirke ſtatt finden , als Gaſtſchuͤtz beiwohnen .

Ausfertigung der DienftfHreiben und Aufbe —

wahrung der Dienſtpapiere .
29 ;

Der Beifoͤrſter hat ſeine berichtlichen Anzeigen

an den Bezirksfoͤrſter , ſo wie die Erſuchſchreiben

und Anzeigen an die Buͤrgermeiſter kurz , klar und

beſcheiden abzufaſſen .

Die von ihm zu fuͤhrenden Holzaufnahms⸗

und Abgabsliſten , die Aufzeichnung uͤber Waldneben⸗

nutzungen , das Tagebuch uͤber Taglohnsarbeiten , die

Tagloͤhnerliſte , und die ſchriftlichen Weiſungen des

Bezirksfoͤrſters hat er gehoͤrig unter Verſchluß in

Ordnung zu halten . Die ihm mitgetheilt werdenden

Inſtructionen , Verordnungen und Verordnungsblaͤt —

ter hat er ſorgfaͤltig zu ſammeln und aufzubewah —

ren , auch Niemanden , dem es nicht von Amtswegen

zuſteht , die Einſicht der Dienſtpapiere zu geſtatten ,

Karlsruhe , den 30 , September 1834 .

Fiüzniz m ini ſttee i um
v Boͤckh .

vdt . Pfeilſticker ,
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